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RS OGH 1951/11/7 1Ob765/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1951

Norm

ABGB §1323 D

UHaftEntschG §1 Abs1

Rechtssatz

Nach dem Gesetz über die Entschädigung für Untersuchungshaft gebührt nur eigentliche Schadloshaltung. Es kann

daher nicht Ersatz für den Verlust einer Stellung überhaupt begehrt werden, sondern nur insoweit, als der Kläger

vorübergehend gehindert war, seine Arbeitskraft im normalen Ausmaß zu verwerten.
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